
INFORMATIONEN ÜBER DIE NICHT VERÖFFENTLICHTEN ENTSCHEIDUNGEN 

Sammlung der Rechtsprechung 

Urteil des Gerichts (Erste Kammer) vom 8. November 2016 –  
For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)  

(Rechtssache T-579/15)  

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsbildmarke fortune – Ältere deutsche 
Wortmarke FORTUNE-HOTELS – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 

Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“ 

1.  Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – 
Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke – Gefahr der Verwechslung mit der 
älteren Marke – Beurteilungskriterien 

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) 

(vgl. Rn. 15, 16, 60, 65) 

2.  Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – 
Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke – Gefahr der Verwechslung mit der 
älteren Marke – Beurteilung der Verwechslungsgefahr – Grad der Aufmerksamkeit des Publikums 

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) 

(vgl. Rn. 17, 21) 

3.  Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – 
Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke – Gefahr der Verwechslung mit der 
älteren Marke – Bildmarke fortune – Wortmarke FORTUNE-HOTELS 

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) 

(vgl. Rn. 20, 25, 64-68) 

4.  Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – 
Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke – Ähnlichkeit der betreffenden Marken 
– Beurteilungskriterien – Zusammengesetzte Marke 
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(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) 

(vgl. Rn. 26-28, 30, 35, 36) 

5.  Unionsmarke – Definition und Erwerb der Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse – 
Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke – Gefahr der Verwechslung mit der 
älteren Marke – Ähnlichkeit der betreffenden Marken – Beurteilung der Unterscheidungskraft 
eines Markenbestandteils 

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) 

(vgl. Rn. 34) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 7. August 2015 (Sache 
R 2808/2014-5) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Gastwerk Hotel Hamburg und For Tune 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die For Tune sp. z o.o. trägt die Kosten. 
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